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E i n l a d u n g 
 

 
Sitzung Nr. 61/2012
BürgA Nr. 6/2012

 

An die Mitglieder  
des Ausschusses für Bürgerangelegenheiten 
der Stadt Bornheim

Bornheim, den 30.10.2012 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
zur nächsten Sitzung des Ausschusses für Bürgerangelegenheiten der Stadt Bornheim 
lade ich Sie herzlich ein.  
Die Sitzung findet am Mittwoch, 14.11.2012, 18:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses 
Bornheim, Rathausstraße 2, statt. 
Die Tagesordnung habe ich im Benehmen mit dem Bürgermeister wie folgt festgesetzt: 
 
TOP Inhalt Vorlage Nr. 

 Öffentliche Sitzung 
 

 

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  
2 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern  
3 Einwohnerfragestunde  
4 Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 47/2012 vom 

11.09.2012 
 

5 Anregung nach § 24 GO ohne Datum (Eingang 28.08.2012) betr. Stö-
rung der Nachtruhe im Bereich Parkplatz Friedrichstraße in Roisdorf 

462/2012-3/1 

6 Anregung nach § 24 GO vom 22.09.2012 betr. Einwohnerfragestunden 
in Rats- und Ausschusssitzungen 

499/2012-1 

7 Anregung nach § 24 GO ohne Datum (Eingang 27.09.2012) betr. Ver-
kehrsverhältnisse auf der Wupperstraße in Hersel 

503/2012-9 

8 Anregung nach § 24 GO vom 06.10.2012 betr. Sportplatz in Hersel 512/2012-1 
9 Anregung nach § 24 GO vom 12.10.2012 betr. Planänderungen im Be-

bauungsplan 109, Bereich Schußgasse in Roisdorf 
531/2012-7 

10 Anregung nach § 24 GO vom 24.10.2012 betr. Bauantrag für einen ge-
planten Reiterhof in Roisdorf und Einhaltung des Landschaftsplanes 

550/2012-6 

11 Mitteilungen mündlich  
12 Anfragen mündlich  

 Nicht-öffentliche Sitzung 
 

 

13 Anregung nach § 24 GO vom 25.06.2012 betr. Baugenehmigung Netto-
Markt auf der Königstraße in Bornheim 

360/2012-6/2 

14 Mitteilungen mündlich  
15 Anfragen mündlich  

Mit freundlichen Grüßen 

 Gezeichnet: Thorsten Knott beglaubigt:  
 (Vorsitzender)  (Stadtoberamtsrat) 
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Sitzung des Ausschusses für Bürgerangelegenheiten der Stadt Bornheim am Dienstag, 
11.09.2012, 18:00 Uhr, im Ratssaal des Rathauses Bornheim, Rathausstraße 2 
 

 X Öffentliche Sitzung  Sitzung Nr. 47/2012

  Nicht-öffentliche Sitzung  BürgA Nr. 4/2012
 
Anwesende
Vorsitzende
Kleinekathöfer, Ute SPD-Fraktion  

Mitglieder
Feldenkirchen, Hans Gerd UWG/Forum-Fraktion  
Hanft, Wilfried SPD-Fraktion  
Hönig, Heinrich CDU-Fraktion  
Odenthal, Kurt CDU-Fraktion  
Pacyna, Michael Dr. Bündnis90/Grüne  

stv. Mitglieder
Bandel, Helga CDU-Fraktion  

Verwaltungsvertreter
Erll, Andreas  
Pieck, Johannes  

Schriftführerin
Altaner, Petra  

Nicht anwesend (entschuldigt)
Knott, Thorsten FDP-Fraktion  
Velten, Konrad CDU-Fraktion  
 
 
 
 
 
 
T a g e s o r d n u n g 
 

TOP Inhalt Vorlage Nr. 
 Öffentliche Sitzung 

 
 

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  
2 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern  
3 Einwohnerfragestunde  
4 Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 75/2012 vom 

19.06.2012 
 

5 Anregung nach § 24 GO vom 21.06.2012 betr. Einrichtung einer Be-
darfshaltestelle in Merten für den Schulbusverkehr zur Europaschule 

359/2012-4 

6 Anregung nach § 24 GO vom 27.06.2012 betr. Aufstellungsbeschluss 
für einen Bebauungsplan im Bereich der Straße Donnerstein in Rois-
dorf 

361/2012-7 

7 Anregung nach § 24 GO vom 19.07.2012 betr. Verkehrsverhältnisse /- 388/2012-9 
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TOP Inhalt Vorlage Nr. 
beschilderung an der Alfred-Rademacher-Straße in Bornheim 

8 Anregung nach § 24 GO vom 14.08.2012 betr. Einzeichnung einer 
Sperrfläche im Ploon in Brenig 

420/2012-9 

9 Beschwerde und Anregung nach § 24 GO vom 20.08.2012 betr. 
Baumbepflanzung auf der Königstraße in Bornheim; Neufassung des 
Antrages vom 03.05.2012 mit Ergänzung vom 14.06.2012 

435/2012-9 

10 Mitteilung betr. Baumpflanzung auf der Königstraße in Bornheim 373/2012-9 
11 Mitteilungen mündlich  
12 Anfragen mündlich  

 
 
 
Vor Eintritt in die Tagesordnung (der gesamten Sitzung) 
 

Die 2. stv. Vorsitzende, Frau Kleinekathöfer übernimmt den Vorsitz, da der Vorsitzende, Herr 
Knott in der Sitzung nicht anwesend war und der 1. stv. Vorsitzende, Herr Odenthal auf 
Grund von gesundheitlichen Gründen den Vorsitz nicht übernehmen konnte. 
 
 
Frau Ute Kleinekathöfer eröffnet die Sitzung des Ausschusses für Bürgerangelegenheiten 
der Stadt Bornheim, stellt fest, dass ordnungsgemäß eingeladen worden ist und dass der 
Ausschuss für Bürgerangelegenheiten beschlussfähig ist. 
 
 
 
Die Tagesordnung der öffentlichen Sitzung wird in folgender Reihenfolge behandelt:  
TOP 1 – 12. 
 
 

 Öffentliche Sitzung 
 

 

1 Bestellung eines Schriftführers/einer Schriftführerin  
VA Altaner ist bereits zur Schriftführerin bestellt. 
 

2 Verpflichtung von Ausschussmitgliedern  
Es wurde kein Ausschussmitglied verpflichtet. 
 

3 Einwohnerfragestunde  
Die Einwohnerfragestunde entfällt, da keine Fragen vorliegen. 
 

4 Entgegennahme der Niederschrift über die Sitzung Nr. 75/2012 
vom 19.06.2012 

 

Beschluss 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten erhebt gegen den Inhalt der Niederschrift über die 
Sitzung Nr. 75/2012 vom 19.06.2012 keine Einwände. 
 
- Einstimmig -  
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5 Anregung nach § 24 GO vom 21.06.2012 betr. Einrichtung einer 
Bedarfshaltestelle in Merten für den Schulbusverkehr zur Euro-
paschule 

359/2012-4 

Die Petentin erläutert ihre Anregung. 
 
Beschluss: 
Der Bürgerausschuss nimmt die Anregung zur Kenntnis und empfiehlt dem Ausschuss für 
Schule, Soziales und demographischer Wandel, den Bürgermeister zu beauftragen, im Rah-
men der straßenverkehrsrechtlichen Anhörung die Einrichtung von zusätzlichen Haltestellen 
für den Schülerspezialverkehr im Bereich Bachstr./Kirchstr. zu prüfen. 
 
- Einstimmig -  
 

6 Anregung nach § 24 GO vom 27.06.2012 betr. Aufstellungsbe-
schluss für einen Bebauungsplan im Bereich der Straße Donner-
stein in Roisdorf 

361/2012-7 

Ein Vertreter der Anliegergemeinschaft Donnerstein erläutert die Anregung. 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten empfiehlt auf Antrag aller Fraktionen dem Aus-
schuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften, wie folgt zu beschließen:  
 
1, Den Oberdorfer Weg für 2015/2016 parallel zu  den Abwasserarbeiten in das Stra-

ßenausbauprogramm aufzunehmen. 
  

2. Parallel zum Ausbau des Oberdorfer Weges den Bürgern zu empfehlen, eine Planung 
in enger Absprache mit der Verwaltung erstellen zu lassen. 
 

3. Falls erforderlich, einen Bebauungsplan aufzustellen. 
 
- Einstimmig -  
 

7 Anregung nach § 24 GO vom 19.07.2012 betr. Verkehrsverhält-
nisse /-beschilderung an der Alfred-Rademacher-Straße in Born-
heim 

388/2012-9 

Der Petent war in der Sitzung nicht anwesend. 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur 
Kenntnis und empfiehlt dem Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften, ebenfalls 
Kenntnis zu nehmen. 
 
- Einstimmig -  
 

8 Anregung nach § 24 GO vom 14.08.2012 betr. Einzeichnung einer 
Sperrfläche im Ploon in Brenig 

420/2012-9 

Der Petent war in der Sitzung nicht anwesend. AM Hönig erläutert die Anregung. 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten 
1. nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis und empfiehlt dem Aus-

schuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften, die fraglichen Verkehrsverhältnisse 
im Rahmen eines straßenverkehrsrechtlichen Anhörverfahrens nach Verwaltungsvor-
schrift zu § 45 StVO zu überprüfen und die ggf. notwendigen straßenverkehrsrechtli-
chen Anordnungen zu treffen und 
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2. beauftragt den Bürgermeister, auf Antrag der CDU-Fraktion zu prüfen, ob in dem Be-

reich der Sperrfläche und Ploon, Haus-Nr. 10, ein sicherer Überweg für Kinder errich-
tet werden kann. 

  
- Einstimmig -  
 

9 Beschwerde und Anregung nach § 24 GO vom 20.08.2012 betr. 
Baumbepflanzung auf der Königstraße in Bornheim; Neufassung 
des Antrages vom 03.05.2012 mit Ergänzung vom 14.06.2012 

435/2012-9 

Der Petent war in der Sitzung nicht anwesend. 
 
Beschluss: 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten vertagt den Tagesordnungspunkt in die nächste 
Sitzung. 
 

10 Mitteilung betr. Baumpflanzung auf der Königstraße in Bornheim 373/2012-9 
- vertagt -  
 

11 Mitteilungen mündlich  
Keine 
 

12 Anfragen mündlich  
von AV Kleinekathöfer betr. Wege der Schulbusse 
Wäre es möglich, dass man insgesamt für den gesamten Schulbusverkehr überprüft, ob die 
Verkehrsrouten eingehalten werden? 
Antwort: 
Ja. 
 
 
 
 
Ende der Sitzung: 19:36 Uhr 
 
 
 
 
 
gez. Ute Kleinekathöfer   gez. Petra Altaner 
2. stv. Vorsitzende  Schriftführung 
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Ausschuss für Bürgerangelegenheiten 14.11.2012
Rat 06.12.2012
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 462/2012-3/1

    Stand 29.10.2012
 
Betreff 
 

Anregung nach § 24 GO ohne Datum (Eingang 28.08.2012) betr. Störung der 
Nachtruhe im Bereich Parkplatz Friedrichstraße in Roisdorf 

 
Beschlussentwurf Ausschuss für Bürgerangelegenheiten 
 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten empfiehlt dem Rat, keine ordnungsbehördliche 
Verordnung zur Einführung eines Glas- und Alkoholverbotes für den Bereich des Parkplatzes 
Friedrichstraße sowie der „Schutzhütte“ neben der Bushaltestelle an der Friedrichstraße zu 
erlassen und im Übrigen die Ausführungen des Bürgermeisters zur Kenntnis zu nehmen. 
 
Beschlussentwurf Rat 
 
Der Rat erlässt keine ordnungsbehördliche Verordnung zur Einführung eines Glas- und Al-
koholverbotes für den Bereich des Parkplatzes Friedrichstraße sowie der „Schutzhütte“ ne-
ben der Bushaltestelle an der Friedrichstraße und nimmt im Übrigen die Ausführungen des 
Bürgermeisters zur Kenntnis. 
 
Sachverhalt
 
Auf die beigefügte Anregung ohne Datum (eingegangen am 28.08.2012) der Anliegerge-
meinschaft „Schulparkplatz Roisdorf“ betr. Störung der Nachtruhe im Bereich Parkplatz 
Friedrichstraße in Roisdorf wird Bezug genommen. 
 
Die Anliegergemeinschaft begehrt mit ihrer Eingabe die Einführung eines Glas- und Alkohol-
verbotes auf dem Parkplatzgelände in der Friedrichstraße sowie im Bereich der sogen. 
„Schutzhütte“ neben der Bushaltstelle oberhalb des Parkplatzes.  
Durch die Einführung eines Glas- und Alkoholverbotes sollen insbesondere Lärmbelästigun-
gen während der gesetzlich geschützten Nachtruhe (22:00 Uhr bis 6:00 Uhr) zukünftig ver-
mieden werden. Verursacher dieser Ruhestörungen sind namentlich nicht bekannte, sich auf 
dem Parkplatz Friedrichstraße aufhaltende Personen, i. d. R junge Erwachsene. Die Lärmbe-
lästigungen sollen durch laute Musik, vorwiegend aus Automusikanlagen, sowie durch laut-
starke Unterhaltung verursacht werden. Während der Treffen soll dann auch Alkohol konsu-
miert werden. 
 
Die von den Anliegern geschilderte Situation ist dem Bürgermeister sowie der Polizeiwache 
Duisdorf/Bornheim grundsätzlich bekannt.  
 
Spezialgesetzliche Vorschrift zum Schutz der Nachtruhe ist § 9 Landesimmissionsschutzge-
setz NW (LImschG). Gemäß § 9 Abs. 1 LImschG sind Betätigungen von 22 bis 6 Uhr verbo-
ten, welche die Nachtruhe zu stören geeignet sind. Verstöße stellen eine Ordnungswidrigkeit 
dar, die mit Bußgeld geahndet werden können. Zuständige Behörde zur Verfolgung und 
Ahndung entsprechender Ordnungswidrigkeiten ist prinzipiell die örtliche Ordnungsbehörde, 
sofern eine Störung der öffentlichen Ordnung vorliegt. Um diesbezügliche Vergehen im 

Ö  5
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Rahmen eines Ordnungswidrigkeitenverfahrens ahnden zu können, ist es allerdings erforder-
lich, den Verursacher/Störer zweifelsfrei zu benennen. Hier führt es insbesondere bei größe-
ren Personengruppen zu erheblichen Schwierigkeiten, so dass oftmals eine Ahndung man-
gels konkreter Zuordnung der Störung nicht rechtssicher erfolgen kann.  
 
Die von den Anwohnern vorgetragenen Lärmimmissionen sind jedoch nicht in kausalem Zu-
sammenhang mit dem Genuss von Alkohol zu werten. Nicht jeder Alkoholkonsum führt 
zwangsweise zu Lärmbelästigungen oder sonstigem Fehlverhalten. Für den Erlass einer 
ordnungsbehördlichen Verordnung zur Einführung eines von den Anliegern gewünschten 
Glas- und Alkoholverbotes sind vielmehr andere Gesichtpunkte maßgebend. 
 
Straßen, Plätze, Gehwege oder Ähnliches sind Orte der Kommunikation, deren Gebrauch 
grundsätzlich Jedermann gestattet ist. Der Konsum von Alkohol an diesen Orten ist an sich 
nicht zu beanstanden, es sein denn, dass beispielsweise  Jugendschutzvorschriften o. ä. 
betroffen sind. Die Einführung eines Alkoholverbotes in der Öffentlichkeit stellt für den Ein-
zelnen einen Grundrechtseingriff dar, der nur aufgrund eines Gesetzes erfolgen kann. Ein 
Grundrechtseingriff ist durchaus zum Schutz hochrangiger Rechtsgüter zulässig, wobei blo-
ße Belästigungen durch andere Personen oder auch Lärmbelästigungen nicht diesen schüt-
zenwerten Rechtsgütern zuzuordnen sind.  
 
Unabhängig von den vorstehenden Ausführungen könnte für die örtlichen Ordnungsbehör-
den im Rahmen der allgemeinen Gefahrenabwehr  § 14 Ordnungsbehördengesetz NW 
(OBG NW) bzw. § 27 OBG NW dennoch als gesetzliche Grundlage für ein entsprechendes 
Verbot in Betracht kommen. Nach § 14 Abs. 1 OBG NW können die Ordnungsbehörden die 
notwendigen Maßnahmen treffen, um eine im Einzelfall bestehende Gefahr für die öffentliche 
Sicherheit oder Ordnung abzuwehren. § 27 Abs. 1 OBG ermächtigt die Ordnungsbehörden 
darüber hinaus, generell zur Abwehr von Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ord-
nung entsprechende Verordnungen zu erlassen. Der bloße Alkoholkonsum in der Öffentlich-
keit ist jedoch weder als konkrete noch als abstrakte Gefahr im Sinne von § 14 bzw. 27 OBG 
NW zu werten.   
 
Bezogen auf die Örtlichkeit in Roisdorf, Friedrichstraße, kann bis auf die Tatsache möglicher 
Lärmbelästigungen, die zu einer Störung der Nachtruhe führen können, weder durch beleg-
bare Zahlen der zuständigen Polizeidienststellen über festgestellte Straftaten oder Ord-
nungswidrigkeiten, noch durch Feststellungen anderer Behörden vom Vorliegen einer Gefahr 
für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung ausgegangen werden.  
 
Lt. Mitteilung der Polizeiwache Duisdorf/Bornheim wurden im Zeitraum August 2011 bis Au-
gust 2012 insgesamt 14 Polizeieinsätze unter dem Tenor „Lärmbelästigung während der 
geschützten Nachtruhe“ für den Bereich der Friedrichstraße  erfasst. Die Ruhestörungen 
wurden neben fünf verschiedenen Anwohnern der Friedrichstraße im übrigen von Streifen-
wagenbesatzung der Polizeiwache Duisdorf/Bornheim gemeldet bzw. aufgenommen. Das 
Einsatzaufkommen der Polizei im Auswahlzeitraum wird als konstant zu den Vorjahren und 
insgesamt im Vergleich zu anderweitigen Einsatzschwerpunkten mit gleichem Einsatzanlass 
als gering bewertet.  Im Bedarfsfall wurden die vor Ort angetroffenen Personen von den Poli-
zeibeamten zur Ruhe ermahnt, Zusammenkünfte aufgelöst und für den Wiederholungsfall 
weitere polizeiliche Maßnahmen angedroht sowie in Einzelfällen Platzverweise ausgespro-
chen. Hinweise auf einen übermäßigen Alkoholkonsum, der insbesondere für die Ruhestö-
rungen maßgebend war, wurden nicht festgestellt. Da keine Anhaltspunkte für einen über-
mäßigen Alkoholkonsum und daraus erwachsender Gefahren für die öffentliche Sicherheit 
oder Ordnung im betreffenden Bereich vorliegen, scheidet aus rechtlicher Sicht die Einfüh-
rung eines Alkoholverbotes aus. Dabei ist es unerheblich, ob das Verbot generell oder nur 
für bestimmte Zeiten gelten soll. 
 
Auch die Einführung eines generellen oder zeitlich befristeten Glasverbotes  ist unter dem 
Aspekt der Abwehr einer Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zu betrachten. 
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Grundlage für eine entsprechende ordnungsbehördliche Verordnung wäre allenfalls § 27 
OBG.  Der Schutz hochwertiger Rechtsgüter wie z. B. die Gesundheit von Menschen stehen 
bei derartigen Überlegungen im Vordergrund.  
 
Auch diesbezüglich kann bezogen auf die Örtlichkeit in Roisdorf nicht von einer Gefahr für 
die öffentliche Sicherheit oder Ordnung ausgegangen werden. Einsätze von Rettungsdiens-
ten, die in Folge von zerbrochenen Glasflaschen und damit verbundenen Verletzungen im 
Bereich des Parkplatzes oder der Schutzhütte erforderlich waren, sind nicht bekannt. Sach-
beschädigungen an fremden Eigentum, die durch Glasflaschen verursacht worden sind, sind 
ebenfalls nicht bekannt. Der StadtBetrieb Bornheim, der mit der regelmäßigen Reinigung des 
besagten Bereiches beauftragt ist, kann über kein im Vergleich zu anderen Plätzen im Stadt-
gebiet Bornheim abweichendes höheres Aufkommen an Glasflaschen/-scherben  berichten. 
Somit fehlt es für die Einführung eines Glasverbotes an dem Erfordernis einer bestehenden 
konkreten oder abstrakten Gefahr für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung im Sinne des 
Ordnungsbehördengesetzes NW. 
 
Unabhängig von den vorstehenden Ausführungen ist auf folgendes hinzuweisen: 
Mit Einführung eines von den Anliegern geforderten Glas- und Alkoholverbotes würde 
zwangsläufig bei den betroffenen Anwohnern eine Erwartungshaltung dergestalt erzeugt, 
dass zukünftig durch die ausgesprochenen Verbote möglicherweise keine Lärmbelästigun-
gen mehr zu erwarten sind. Ausgesprochene Verbote erfüllen jedoch nur ihren Zweck, wenn 
sie auch entsprechend kontrolliert und sanktioniert werden.  
 
Die Überwachung eines Glas- und Alkoholverbotes würde grundsätzlich der Stadt Bornheim 
als örtlich zuständige Ordnungsbehörde obliegen. Die personellen Ressourcen der Stadt 
Bornheim lassen insbesondere eine regelmäßige Überwachung während der geschützten 
Nachtruhezeit (22:00 Uhr - 6:00 Uhr) bzw. an Wochenenden nicht zu. Wie sowohl aus dem 
Schreiben der Anliegergemeinschaft als auch aus den Einsatzberichten der Polizei zu ent-
nehmen ist, schreitet die Polizei bei Störungen der Nachtruhe bereits jetzt ein.  Das geschil-
derte Problem einer nur vorübergehenden Lautstärkereduzierung kann ebenfalls nicht durch 
die Einführung eines Glas- und Alkoholverbotes gelöst werden. Zudem ist bei möglichen Ru-
hestörungen der sowohl im Ordnungs- als auch im Polizeirecht verankerte Grundsatz zu be-
achten, das nur Verhaltensverantwortliche, in dem Fall der konkrete Störer, im Rahmen ei-
nes Ordnungswidrigkeitenverfahrens herangezogen werden kann. Im Falle akuter Belästi-
gungen/Störungen besteht zudem sowohl für die Ordnungsbehörde als auch für die Polizei 
die Möglichkeit  Platzverweise als Ordnungsmaßnahme auszusprechen.  
 
Zudem ist zu befürchten, dass bei Einführung eines Glas- und Alkoholverbotes möglicher-
weise ein Verdrängungseffekt an einen anderen Ort stattfindet, wodurch die bestehende 
Problematik nicht gelöst , sondern lediglich verschoben würde. 
 
Im Schreiben der Anliegergemeinschaft wird ferner darauf hingewiesen, dass für den Park-
platz eine max. zulässigen Parkzeit von zwei Stunden besteht, die durch das Einlegen einer 
Parkscheibe zu dokumentieren ist. Tatsächlich besteht für den Parkplatz eine Höchstpark-
dauer von 2 Stunden. Eine uhrzeitliche Begrenzung dieser Regelung besteht nicht. Sinn und 
Anlass der bestehenden Parkscheibenregelung auf dem Parkplatz Friedrichstraße war und 
ist  der erhöhte Parkdruck in den Morgen- und Vormittagsstunden, insbesondere unter Hin-
weis auf Eltern die Ihre Kinder zur Grundschule oder zum Kindergarten bringen/abholen bzw. 
das langfristige Blockieren von Stellplätzen durch Mitarbeiter/Mitarbeiterinnen eines in der 
Friedrichstraße ansässigen Unternehmens. Eine Notwendigkeit zur Überwachung der beste-
henden Parkscheibenregelung in den Abend- bzw. Nachtstunden war und ist nicht Intension 
der getroffenen Regelung. Die geltende Parkscheibenregelung wird im Rahmen der norma-
len Arbeitszeiten der Außendienstmitarbeiter zur Überwachung des ruhenden Verkehrs re-
gelmäßig überprüft. Eine Kontrolle während der Nachtzeiten sowie an Wochenenden findet 
in der Regel nicht statt, da Probleme in Bezug auf einen erhöhten Parkdruck zu diesen Zei-
ten nicht bestehen. 
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Eine Lösung der Problematik kann am ehesten sicherlich durch einen weitergehenden Dia-
log zwischen Anwohnern und Verursachern gelöst werden. Dabei ist, wie bereits in der Ver-
gangenheit geschehen, der Einsatz der städt. Streetworker als hilfreich zu betrachten. 
 
Unter Berücksichtigung des vorstehenden Sachverhalts empfiehlt der Bürgermeister von 
einer von den Anliegern gewünschten Einführung eines Glas- und Alkoholverbotes auf dem 
Parkplatz an der Friedrichstraße und im Bereich der „Schutzhütte“  aus Gründen der Rechts-
sicherheit sowie als ungeeignetem Mittel zur Vermeidung nächtlicher Ruhestörungen abzu-
sehen.  
 
Anlagen zum Sachverhalt 
1 Anregung  
2 polizeiliche Stellungnahme vom 28.06.2011  
3 nicht-öffentliche Unterschriftslisten 
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Ausschuss für Bürgerangelegenheiten 14.11.2012
Rat 06.12.2012
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 499/2012-1

    Stand 25.09.2012
 
Betreff 
 

Anregung nach § 24 GO vom 22.09.2012 betr. Einwohnerfragestunden in Rats- 
und Ausschusssitzungen 

 
Beschlussentwurf Ausschuss für Bürgerangelegenheiten 
 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten empfiehlt dem Rat, wie folgt zu beschließen: 
 
-siehe Beschlussentwurf Rat- 
 
Beschlussentwurf Rat 
 
Der Rat beschließt, das in der Geschäftsordnung des Rates der Stadt Bornheim geregelte 
Verfahren zur Einwohnerfragestunde nicht zu ändern und empfiehlt dem Bürgermeister die 
Anregung des Petenten mit in die laufende Überlegung zur Erweiterung der Bürgerbeteili-
gung einzubeziehen. 
 
Sachverhalt 
 
Das Einwohnerfragerecht ist in § 48 Abs. 1 Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalen -GO 
NRW-  geregelt. Dieses Fragerecht steht nach den gesetzlichen Bestimmungen allen Ein-
wohnern zu. Einwohner ist jeder, der in der Gemeinde wohnt. Auch die in der Gemeinde 
wohnenden  Minderjährigen, Staatenlosen und Ausländer sind Einwohner, da es auf Volljäh-
rigkeit und Staatsangehörigkeit nicht ankommt. 
 
Dem Wortlaut des § 48 Abs.1 der GO NRW folgend sind die Einzelheiten des Einwohnerfra-
gerechts in der Geschäftsordnung des Rates geregelt. Regelungen zum genauen Verfahren 
über die Einwohnerfragestunde in der Stadt Bornheim sind in § 20 der Geschäftsordnung 
des Rates der Stadt Bornheim enthalten. 
 
Danach findet zu Beginn einer jeden öffentlichen Rats- und Ausschusssitzung eine Einwoh-
nerfragestunde statt. Jeder Einwohner kann bis zu zwei Fragen an den Bürgermeister rich-
ten. Die Fragen müssen schriftlich spätestens am 4. Arbeitstag vor dem Sitzungstag dem 
Bürgermeister vorliegen. Die Einwohnerfragen werden in der Sitzung mündlich beantwortet. 
Zu jeder Frage können zwei Zusatzfragen gestellt werden. Ist eine sofortige Antwort nicht 
möglich, kann der Fragesteller auf eine Antwort in der nächsten Sitzung oder auf eine schrift-
liche Antwort verwiesen werden. Eine Diskussion über den Fragegegenstand ist nicht mög-
lich, da es sich entsprechend dem klaren Wortlaut der GO NRW hier ausschließlich um ein 
Fragerecht handelt.  
 
Der Antragsteller führt aus, das Verfahren der Einwohnerfragestunde sei zu starr und biete 
dem Fragesteller kaum Gelegenheit, seine im Interesse des Bürgers vorgetragene Fragen 
umfassend zu begründen.  
Darüber hinaus regt er die Bildung einer fraktionsübergreifenden Arbeitsgruppe an, die das 
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Verfahren betr. des Einwohnerfragerechtes überprüfen und ggf. Vorschläge zu mehr Bürger-
beteiligung unterbreiten soll. 
 
Das Fragerecht hat sich in der vorliegenden Form bewährt. Auch die Fragen des Antrags-
stellers wurden nach Auffassung des Bürgermeisters im Rahmen der Einwohnerfragestunde 
ausreichend beantwortet. Daher sieht der Bürgermeister keine Notwendigkeit das derzeitige 
Verfahren zu den Einwohnerfragestunden zu ändern.  
 
Die Einwohnerfragestunde ist für Bürger und Einwohner nur eine von mehreren in der Ge-
meindeordnung vorgesehenen Möglichkeiten, sich an der kommunalen Selbstverwaltung 
aktiv zu beteiligen. Das Fragerecht ist nach hiesiger Einschätzung als Vorstufe für eine Bür-
gerbeteiligung nach §§ 24 ff. GO NRW anzusehen. Für den Fragesteller besteht die Option, 
sein Anliegen, über das er durch die Beantwortung seitens des Bürgermeisters im Rahmen 
der Einwohnerfragestunde erste Informationen erhalten hat, im Bürgerausschuss vorzutra-
gen und ein konkretes Anliegen oder Begehren zu formulieren. Dies ist jederzeit möglich. 
Der Bürgerausschuss diskutiert erfahrungsgemäß ausführlich mit den Petenten, bildet sich 
eine Meinung und gibt diese als Beschlussvorschlag an das zuständige Gemeindeorgan 
weiter. Die Anregungen oder Beschwerden nach § 24 GO NRW ist also in bestimmten Fällen 
die logische Fortsetzung des Einwohnerfragerechts. 
 
Daher rät der Bürgermeister davon ab, das bewährte Verfahren zu ändern. Das Fragerecht 
als Einstieg in ein weiteres Beteiligungsverfahren hat sich in der jetzigen Form bewährt. 
 
Zusätzlich zu den genannten Möglichkeiten gibt es für Bornheimer Bürger und Einwohner 
vielfältige Möglichkeiten, sich über aktuelle Vorgänge in der Stadt zu informieren oder aktiv 
einzubringen. So sind beispielsweise alle Rats- und Ausschussvorlagen und Niederschriften 
der städtischen Gremien im Internet auf der Homepage der Stadt Bornheim zu finden. Dar-
über hinaus lädt der Bürgermeister in wichtigen Vorhaben (z.B. bei Planungs- oder Bauvor-
haben) zu Einwohnerversammlungen ein. Dort kann eine intensive Aussprache zwischen 
Bürgern und Verwaltung zu den aktuellen Themen stattfinden. 
Jeder Bürger und jeder Einwohner hat auch die Möglichkeit sich mit seinen Anliegen und 
Fragen direkt an den Bürgermeister zu wenden. Regelmäßig findet am 1. und 3. Donnerstag 
im Monat die Bürgermeistersprechstunde statt.  
 
Der Rat hat in seiner Sitzung am 20.09.2012 zur Vorlage 301/2012-1/1 ausführlich über das 
Thema Bürgerbeteiligung diskutiert. Die Fraktionen sprachen sich grundsätzlich für eine 
Ausweitung von Bürgerbeteiligung aus. Auch der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten hat 
in der Sitzung am 04.10.2012 zur Vorlage 464/2012-1 beschlossen, die vom Petenten vorge-
tragenen Aspekte mit in die laufende Überlegung zur Erweiterung der Bürgerbeteiligung ein-
zubeziehen. Der Bürgermeister schlägt daher vor, den vorliegenden Antrag in gleicher Weise 
zu behandeln. 
 
Finanzielle Auswirkungen 
keine 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
1 Anregung 
2 Ergänzung zur Anregung 
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Ausschuss für Bürgerangelegenheiten 14.11.2012
Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften 05.12.2012
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 503/2012-9

    Stand 30.10.2012
 
Betreff 
 

Anregung nach § 24 GO ohne Datum (Eingang 27.09.2012) betr. 
Verkehrsverhältnisse auf der Wupperstraße in Hersel 

 
Beschlussentwurf Ausschuss für Bürgerangelegenheiten 
 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters zur 
Kenntnis und empfiehlt dem Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften ebenfalls 
Kenntnis zu nehmen. 
 
Beschlussentwurf Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften 
 
Der Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften nimmt die Ausführungen des Bür-
germeisters zur Kenntnis.  
 
Sachverhalt
 
Zur beigefügten Anregung nimmt der Bürgermeister wie folgt Stellung: 
 
Bei der Wupperstraße in Hersel handelt es sich um eine Stichstraße, die nur von der Nahe-
straße angefahren werden kann. Aufgrund der örtlichen Gegebenheiten herrscht sowohl in 
der Wupperstraße wie im angrenzenden Bereich ein allgemein hoher Parkraumbedarf. 
 
Da die Wupperstraße mittels der Verkehrszeichen 325 / 326 Straßenverkehrsordnung 
(StVO) als verkehrsberuhigter Bereich ausgewiesen ist, darf dort nur in den gekennzeichne-
ten Flächen geparkt werden.  
 
Das Parkverhalten ist mithin in der Wupperstraße eindeutig geregelt.  
 
Da sich die Beschwerdefüherin in der Vergangenheit bereits mehrfach mit ihrem Anliegen an 
den Bürgermeister gerichtet hat, wurde die Überwachung des ruhenden Verkehrs in der 
Wupperstraße im Rahmen der personellen Möglichkeiten ausgedehnt. Dabei festgestellte 
Parkverstöße wurden geahndet, wobei die Kontrollmaßnahmen jedoch wegen der Vielzahl 
der zu überwachenden Bereiche im Stadtgebiet zwangsläufig nicht umfassend sein können.  
 
Konkret wurden im Rahmen der Überwachung des ruhenden Verkehrs von Januar bis Okto-
ber 2012 lediglich 3 Parkverstöße festgestellt und geahndet. Die sonstigen von der Be-
schwerdefüherin mitgeteilten Parkverstöße konnten von der Ordnungsbehörde leider nicht 
weiter verfolgt werden, da sie nicht als Zeuge benannt werden möchte.      
 
Da im verkehrsberuhigten Bereich die zulässigen Stellplätze durch Fahrbahnmarkierungen 
rechtssicher ausgewiesen sind, bedarf es der angeregten Grenzmarkierung (VZ 299 StVO) 
nicht, zumal sie eine Doppelregelung darstellen würde.  
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Unabhängig von ggfs. zu klärenden Fragen zu  Nutzen und rechtlichem Erfordernis bietet 
schon der Haushalt der Stadt angesichts des Haushaltssicherungskonzeptes hierfür keinen 
Handlungsspielraum. 
 
Auch die mit der Anregung übersandten Beispiele von vorhandenen Halteverbotsregelungen 
und Grenzmarkierungen aus dem Stadtgebiet Bornheim führen zu keiner anderen Bewer-
tung, da es hierbei in keinem Fall um einen verkehrsberuhigten Bereich handelt.  
 
Der Bürgermeister sieht daher keine Möglichkeit der Anregung zu entsprechen; wird jedoch 
die Wupperstraße auch zukünftig hinsichtlich von Parkverstößen weiter überwachen.  
 
Finanzielle Auswirkungen:  
keine 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
1 Anregung 
2 nicht-öffentliche Unterlagen 
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Ausschuss für Bürgerangelegenheiten 14.11.2012
Sport- und Kulturausschuss 15.11.2012
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 512/2012-1

    Stand 05.10.2012
 
Betreff Anregung nach § 24 GO vom 06.10.2012 betr. Sportplatz in Hersel 
 
Beschlussentwurf Ausschuss für Bürgerangelegenheiten 
 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters dar-
über zur Kenntnis, dass der Neubau des Sportplatzes Hersel im Verfahren ist, die Verkehrs-
sicherheit des derzeitigen Sportplatzes bis zur Fertigstellung des neuen Sportplatzes sicher-
gestellt ist und empfiehlt dem Sport- und Kulturausschuss ebenfalls Kenntnisnahme.  
 
Beschlussentwurf Sport- und Kulturausschuss 
 
Der Sport- und Kulturausschuss nimmt die Ausführungen des Bürgermeisters darüber zur 
Kenntnis, dass der Neubau des Sportplatzes Hersel im Verfahren ist und die Verkehrssi-
cherheit des derzeitigen Sportplatzes bis zur Fertigstellung des neuen Sportplatzes sicher-
gestellt ist.  
 
Sachverhalt 
 
Ehrenratsherr Theo Hopstein wurde mit dem beigefügten Schreiben vom 02.07.2012 über 
den Sachstand zur Errichtung eines neuen Sportplatzes in Hersel unterrichtet. Daraus ist 
ersichtlich, dass sich die Maßnahme in der Umsetzung befindet. 
 
Hinsichtlich der Verkehrssicherheit des derzeit genutzten Sportplatzes erklärt der Bürger-
meister, dass diese in üblicher Weise kontrolliert und sichergestellt wird. Dazu wird auch auf 
die Antwort zur Einwohnerfrage von Ehrenratsherrn Hopstein vom 03.08.2012 hingewiesen, 
die ebenfalls beigefügt ist. 
Darüber hinausgehenden Besichtigungsbedarf sieht der Bürgermeister nicht. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
1 Anregung 
2 Antwort 02.07.2012 
3 Einwohnerfrage 03.08.2012 
 

Ö  8

24/39



Ö  8

25/39



26/39



Ö  8

27/39



28/39



Ö  8

29/39



30/39



31/39



TOP 

 
 

  Seite 1 von 1 

Ausschuss für Bürgerangelegenheiten 14.11.2012
Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften 05.12.2012
 
  öffentlich  Vorlage Nr. 550/2012-6

    Stand 25.10.2012
 
Betreff 
 

Anregung nach § 24 GO vom 24.10.2012 betr. Bauantrag für einen geplanten 
Reiterhof und Einhaltung des Landschaftsplanes Bornheim 

 
Beschlussentwurf Ausschuss für Bürgerangelegenheiten 
 
Der Ausschuss für Bürgerangelegenheiten nimmt die Anregung und die Ausführungen des 
Bürgermeisters zur Kenntnis und empfiehlt dem Ausschuss für Verkehr, Planung und Lie-
genschaften, ebenfalls Kenntnis zu nehmen. 
 
Beschlussentwurf Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften 
 
Der Ausschuss für Verkehr, Planung und Liegenschaften nimmt die Anregung und die Aus-
führungen des Bürgermeisters zur Kenntnis. 
 
Sachverhalt 
 
Die beantragte Baugenehmigung wurde bisher nicht erteilt. 
 
Das Vorhaben soll in der Sitzung des Ausschusses für Verkehr, Planung und Liegenschaften 
am 07.11. erörtert werden (s. Vorlagen 537/2012-6 und 461/2012-6). 
 
Aufgrund des späteren Eingangs der Anregung konnten die angesprochenen Punkte bis zum 
Redaktionsschluss nicht abschließend geprüft und darüber berichtet werden. Sie sind auch 
Gegenstand von dienstaufsichtlichen Überprüfungen durch die Bezirksregierung, deren Er-
gebnisse dem Bürgermeister noch nicht bekannt sind. 
 
Anlagen zum Sachverhalt 
Antrag 
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